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Verordnung 
über Maßnahmen zur Einführung des Prinzips der wirtschaftlichen RedmungsfÜhrung 

in den Betrieben der volkseigenen Wirtschaft. 

Vom 20. Marz 1952 
§ 1 

(1) Der volkseigene Betrieb hat nach dem Prinzip 
der wirtschaftlichen Rechnungsführung im Rahmen 
seines Betriebsplanes, der nach den Bestimmungen 
für die volkseigene Wirtschaft auf der Grundlage 
des Volkswirtschaftsplanes aufgestellt wird, zu ar
beiten. Er ist berechtigt und verpflichtet, selbständig 
zu wirtschaften und in eigener Verantwortung ab
zurechnen. Zu diesem Zweck wird der volkseigene 
Betrieb mit dem erforderlichen Fonds für Anlagen 
und Umlaufmittel ausgestattet. 

(2) Der volkseigene Betrieb ̂ iHristis^eJP.erson 
und Rechtsträger von^Vörkseigentmn.^ Als Rechts
träger hat er zur Durchführung seiner Planauf
gaben die Rechte zu verwirklichen und die Pflichten 
zu erfüllen, die sich aus dem ihm übertragenen 
Volkseigentum ergeben. ' 

• . . . . • •••• . •'§ 2 
(1) Die Minister und Staatssekretäre mit eigenem 

Geschäftsbereich haben in Übereinstimmung mit 
dem Ministerium der Finanzen der Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik festzulegen, 
welche Teile der volkseigenen Wirtschaft im Zustän
digkeitsbereich ihres Ministeriums oder Staatssekre
tariats Betriebe im Sinne dieser Verordnung sind. 

(2) Die Minister für Wirtschaft und Arbeit der 
Länder haben festzulegen, welche Teile der volks
eigenen Wirtschaft (volkseigene Betriebe der ört
lichen Industrie und kommunale Einrichtungen) Be
triebe ini Sinne dieser Verordnung sind. 

§ 3 
(1) Die Vereinigungen volkseigener Betriebe wer

den aufgelöst. * * - - - - - - — y » . 

(2) Die Minister und Staatssekretäre mit eigenem 
Geschäftsbereich haben die Bildung von Verwaltun
gen volkseigener Betriebe vorzunehmen. 

(3) Die volkseigenen Betriebe sind entweder de.r ' 
Hauptverwaltung oder Hauptabteilung'des zustän
digen Ministeriums oder Staatssekretariats mit eige
nem Geschäftsbereich oder einer-Verwaltung volks
eigener Betriebe zugeordnet, ; 

(4) Die Verwaltung volkseigener Betriebe J»t 
die ihr von der zustandigen Hauptverwaltung oder ' 
Hauptabteilung des Fachrninisteriums £dex ,S$ate-
sekretariats mit eigenem" G e ^ ä t t ^ r ^ ' ^ e r ^ 
tragenen Aufgaben der Anleitung, A u f i ^ t ^ n ä ' ' 
Kontrolle der ihr Zugeordneten ' volkseigene'Bfe*~ 
triebe durchzuführen. *' «-• .••'A/' , 

(5> Die Verwaltung volkseigener- Betriene'|st^tne 
nachgeortlnete^virwaitj^ ''ftfß&ir * 
digen Fachrninisterfurns .^§£]ß0K. 

eigenem GeschäftsbereicliuV- ^^k-*1 *A£0$ 
m 

(1) Der volkseigene Betrieb und die zu seiner Ver
tretung berechtigten Personen sind in das, Regj*f*)r 
der volkseigenen WirJ«chaitveinMtriffl^ ' 

(2) Die dem vöücseigeneri B e i f ^ % % f ^ - * ^ ® 
übertragenen' Grundstücke uWefcotrag 



Be^"suid;Ü das Gtondbirch ab „Eigentum des 
V|lie3" un^..BezejAnMe d a wlksefcjenev Be~ 

Ä - . ^ / ' 8 5̂  
'i Ourdutührungsbestirnmungen erläßt das Ministe*-

dWiaxiein in> Einvernehmen mit den zustän-
..^«r^-^r>.".-j^feM^ctafefen,ma «ige¬
" (1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Ja-

(2y Entgegenstehende Bestimmungen treten gleidi-
ze^ia%Krt^t . • « 
. (3J Unberührt bfe»ea dfe Bestimmungen der Ver

ordnung vom %. Dezember 1951 über die Verbesse

rung der ArbeÜ der Denfsdten Hanclelszentia&n 
(GBl. 3L. 1145). ; \ 

(4) Rechtshandlungen, die In der Zeit vom 1. Ja
nuar 1952 bis zwei Wochen nach dem Tage der Ver
kündung dieser Verordnung auf Grund der bisher 
geltenden Bestimmungen vorgenommen wurden, 
hieben wirksam. 

Berlin, den 20. März 1952 

' • MeBcaluiiiir 
der Deutschen Demokratischen Republik 

Der Ministerpräsident Ministerium des Innern 
G r o t e w ö h l L V . r W a r n k e 

Staatssekretär 

Z*n- Wiederherstellung der vollen Produktions-
fdhig]F*i% laadwirtschaftlidier Betriebe, die infolge 
der ban r̂nfeindlichen Kriegspolitik und Kriegsfüh¬
rung des deuilSfflclBn ImoerlaJBsmus verschuldet sind 
und deren Prröuktiims!euXungen aucn"'*seit 1945 
trotz der Hüfsmaßnahmen der Regierung noch nicht 
wieder voll hergestellt werden konnten, wird im 

. Interesse der Erfüllung der Aufgaben der Landwirt
schaft im Fünf jahrplan folgendes verordnet: 

§ 1 
(1) Bei Betrieben, die von ihrem Eigentümer ver-

Iassen wurden, ist voraLändrat ein Treuhänder cm-

3 U f g e h o b e n ö,̂ 3& Veircr«Iintng 
ober devastierte landwirtschaftliche Betriebe. 

Vom 20. Man 1952 , 
und 300,— DM als mittelfristiger Kredit zu geben. 
Die Ausreichung des KrediWerfolgt nach den-gel-
tenden Bedingungen. Der/Kredit, fet durch Siche-
rungsübereignungÜer dalür angeschafften Werte zu 
siehern. / 

/ §2 
(1) Bei Betrieben, die infolge Arbeitsunfähigkeit 

der Eigentümproder infolge schlechter Wirtschafts-
füTirun&de^igentiimers oder Bewirtschafters eine 
weit ünteiTdem Durchschnitt liegende Produktion 
haben JtaAbei denen unter dem Eigentümer oder 

„_iafter keine Gewahr auf Verbesserung der 
_;tioraIeistung gegeben ist, ist entsprechend 
Kontrollratsgesetz Nr. 45 vom 20. Februar 194*7 

(Amtsbl. d. KR. S. 256) ein. Treuhänder einzusetzen 
oder die Verpachtung durchzuführen. Die Entschei
dung Merübererfolgt durch den Landrat, der dem 
Rat des Kreises darüber zu berichten hat. 

zusetzen. Die Treuhandschaft kann einem voiKseige 
nen Gut übertragen werden. Für den 
gelten die Äusführungsbestinunnagefirvom 10. M; 
194& m derjtauffd»irig~zu^^ des 

<ir45desK<mtroUrats (ZVOBLS. 139). 

(2) Wahrend der Treuhandschaft sind Leistungen 
für die bisher auf dem Betrieb lastenden/Verbind
lichkeiten nicht zu erbringen. Bei Übernahme ist 
eine ordnungsmäßige Bilanz aufzustehen. Dem Be
trieb ist VoUstreckungsschutz zu gefahren. 

(3) Über die Regelung rückständiger Löhne für 
Landarbeiter, Schulden bei deB«VdgB (BHG), bei den 
MAS und für den Betrieb^getätigte Handwerker¬
leistangen, hat das Mluisierium der Finanzen der 
Regierung der DeutschesTDemokratischen Republik 
nach Überprüfung zi* entscheiden. Rückständige 
Löhne für Landarbeiter sind bevorzugt abzugelten. 

(4) Rückständig/steuern, Sozialbeiträge und son
stige öffentliche Leistungen sind gegenüber dem 
Eigentümer geltend zu machen. 

(5) Die,»eutsehe Bauernbank wird ermächtigt, 
wenn nachweisbar erforderlich, dem Betrieb über 
die bestehenden Kredit-Richtlinien hinaus einen 
Sonderkredit bis zu 500,—DM je Hektar zu gewähren. 
Hiervon sind in der Regel 200,—DM als kurzfristiger 

(2) Während der Treuhänderschaft oder Pachtung 
sind Leistungen für--die bisher auf dem Betrieb 
lastenden Verbindlichkeiten nicht zu erbringen. Bei 
Übernahme ist eine ordnungsmäßige Bilanz aufzu
stellen. Vollstreckungsschutz ist zu gewähren, so
lange der Betrieb von einem Treuhänder oder Päch
ter, der vom Rät des Kreises eingesetzt ist, bewirt
schaftet wird. 

(3) Rückständige Steuern, Sozialbeiträge und son
stige öffentliche Leistungen sind gegenüber dem 
Eigentümer geltend, zu machen. 

(4) Die Deutsche Bauernbank wird ermächtigt, f ür 
die; Dauer der Treuhandschaft oder Pacht einen zu
sätzlichen Kredit in Höhe von 500,—> DM je Hektar 
einzuräumen. Hiervon sind in der Regel 200— DM 
als kurzfristiger und 300,— DM als mittelfristiger 
Kredit zu geberu Die Ausreichung des Kredites er
folgt nach den geltenden Bestimmungen. Der Kredit 
"ist durch Sicherungsübereignnng der dafür ange
schafften Werte zu sichern. 



290. Gesetzblatt Nr. 45 — Ausgabetag: 10. April 1952 

Dritte Durchführungsbestimmung 
rar Verordnung über Maßnahmen zur Einführung des Prinzips der wirtschaftlichen Rechnungs

führung in den Betrieben der volkseigenen Wirtschaft. 
•;;.•,> — Fmambestimmungen für Betriebe, die einer Hauptverwaltung oder Hauptabteilung 

zugeordnet sind — 

•J Vom 7. April 1952 

Auf Grund § 5 der Verordnung vom 20. März 1952 
über Maßnahmen zur Einführung des Prinzips der 
wirtschaftlichen Recnnangsführung in den Betrieben 
der volkseigenen, Wirtschaft (GBl. S. 225) wird fol
gendes bestimmt: 

§ i a u f g e h o b e n 
1 ' S T $21 

Der volkseigene Betrieb hat seinen Nettogewinn 
auf Grund des Kassenplanes und des^-Bilanzab-
schlusses an die für ihn zuständige^Hauptverwal-
tung oder Hauptabteih^ng^Sozuführen. Die Mittel 
zum Ausgleichpjanlnaßiger Verluste erhält der 
volkseigene-BBtoeb von der für ihn zuständigen 
Hauptverwaltung oder Hauptabteilung. 

§ 2 
Der volkseigene Betrieb hat die planmäßigen Um

laufmittelüberschüsse an die für ihn zuständige 
Hauptverwaltung oder Hauptabteilung abzuführen. 
Der volkseigene Betrieb erhält die planmäßigen 
eigenen Umlaufmittel von der für ihn zuständigen 
Hauptverwaltung oder Hauptabteilung. 

§ 3 
Diese Durchführungsbestimmung tritt mit dem 

Tage ihrer Verkündung in Kraft. 
Berlin, den 7. April 1952 

Ministeritun des Innern Ministerium der Finanzen , 
I.V.: W a r n k e I.V.: R u m p f 

Staatssekretär Staatssekretär 

Vierte Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung über Maßnahmen zur Einführung des Prinzips der wirtschaftlichen Rechnungs

führung in den Betrieben der volkseigenen Wirtschaft. 
— Register der. volkseigenen Wirtschaft — 

Vom 7. April 1952 

Auf Grund § 5 der Verordnung vom 20. März 1952 
über Maßnahmen zur Einführung des Prinzips der 
wirtschaftlichen Rechnungsführung in den Betrieben 
der volkseigenen Wirtschaft (GBl. S. 225) wird fol
gendes bestimmt: 

§ 1 
Die Vorschriften dieser Durchführungsbestim

mung gelten für alle volkseigenen Betriebe im 
Sinne der .Verordnung vom 20. März 1952 über 
Maßnahmen zur Einführung des Prinzips der wirt
schaftlichen Rechnungsführung in den Betrieben 
der volkseigenen Wirtschaft (GBL S. 225) und für 
die Niederlassungen der Deutschen, Handelszen
tralen. 

§ 2 
(1) Das Handelsregister besteht aus den bisheri

gen AbteüfingenTTuW B und der neu einzurich
tenden Abteilung C, die sämtlich in getrennten Re
gistern geführt wlreTen. 

(2) In Abteilung C sind alle Eintragungen, die . 
v o % £ i g e n e BetriebeJbetreffen, vorzunehmen. Es 
sind außerdem Yök1h~e den volkseigenen Betrieben 
gleichgestellte Unternehmen einzutragen, für die 
die Eintragung durch das Ministerium der Justiz an
geordnet wird. 

(3) Für die Abteilungen A und B gelten die bis
herigen Vorschriften über die Führung des Han
delsregisters. 

(4) Das Ministerium der Justiz kann die Führung 
des Registers C in Karteiform bewilligen. 

§ 3 
Führung des Registers 

(1) Für die Abteilung C ist ein besonderer Band 
anzulegen. Für die Aufgliederung des Registers ist 
neben den Bestimmungen dieser Verordnung das 
als Anlage beigefügte Muster maßgebend. 

(2) Jeder volkseigene Betrieb ist unter einer in 
der Abteilung fortlaufenden Nummer in das Re
gister einzutragen. 

(3) Für die eine Nummer betreffenden Eintra
gungen sind zwei gegenüberstehende Seiten des 
Registers zu verwenden. Für spätere Eintragungen 
sind Seiten frei zu lassen. 

§ 4 
Umfang der Eintragungen 

In der Abteilung C sind nur die Angaben gemäß 
§ 5 einzutragen. 

§ 5 
Aufgliederung der Abteilung C 

In Abteilung C sind einzutragen: 
1'. in Spalte 1: 

die laufende Nummer der den volkseigenen 
Betrieb betreffenden Eintragungen; 

2. in Spalte 2: 
unter a) der volkseigene Betrieb unter dem 

ihm verliehenen, Namen; 
unter b) der Sitz des volkseigenen 

Betriebes; 


